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Liebe Mandanten,

modern & frisch – so möchten wir uns 
präsentieren, aber bitte ohne sich einem 
schmalbrüstigen und kurzlebigen Zeitgeist 
zu unterwerfen. Mit dieser Ausgabe unseres 
neuen Mandantenbriefes erhalten Sie einen 
kleinen Vorgeschmack auf das Corporate 
Design unserer neuen Internetpräsenz, die 
bald online gehen wird. Modern & frisch  - 
diesem Wortpaar  steht sauber & klar ge-
genüber, so kennen und schätzen Sie unsere 
Arbeit. Das war Leitlinie des neuen Designs. 

Herzlichst
Ihr Team Schild und Partner
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4_Termine Februar 2016

5_Termine März 2016

6_Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen

7_Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 
1.7.2013:

8_Antrag auf Besteuerung nach Teileinkünf-
teverfahren ist spätestens bei Abgabe der 
Einkommensteuererklärung zu stellen

8_Aufwendungen für Umwegfahrten  
eines Freiberuflers für Mandanten- 
besuche

9_Einkommensteuernachzahlung durch 
Arbeitgeber bei Nettolohnvereinbarung ist 
steuerpflichtig

10_Forderung einer GmbH gegen ihren 
Gesellschafter bei Auflösung der Gesellschaft

11_Kein Betriebsausgabenabzug bei Nut-
zung eines nach der sog. 1 % Regelung 
versteuerten PKW eines Arbeitnehmers im 
Rahmen der Einkünfte aus selbständiger 
Arbeit

11_Verfassungsbeschwerden gegen Alter-
seinkünftegesetz ohne Erfolg

12_Kein mehrfacher Abzug von Beiträgen 
zur Kranken- und Pflegeversicherung sowohl 
beim Kind als auch den Eltern

12_Nachhaltigkeit als Voraussetzung für 
gewerblichen Grundstückshandel

13_Kein zusätzlicher Sonderausgabenabzug 
für nicht aktiv in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung Pflichtversicherte und für Mitglie-
der berufsständischer Versorgungswerke

13_Verfassungsmäßigkeit des Abzugsver-
bots für Gewerbesteuer

14_Nichtabzugsfähigkeit von Nachzahlungs-
zinsen ist keine Begründung zur Steuerbe-
freiung von Erstattungszinsen

14_Versorgung und Betreuung eines Haus-
tieres als haushaltsnahe Dienstleistung

15_Gewerbesteuerbefreiung für die Be-
triebsgesellschaft schlägt auf die Besitzge-
sellschaft durch

15_Antrag auf Ist-Besteuerung kann durch 
schlüssiges Verhalten gestellt werden

16_Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 
2016 beantragen

17_Unvollständiger Vorsteuervergütungsan-
trag innerhalb der Frist ist unwirksam

18_Umfang eines nachvertraglichen Wett-
bewerbsverbots – Beteiligung des ausge-
schiedenen Arbeitnehmers an einem Kon-
kurrenzunternehmen

19_Bei gemischt genutzten Grundstücken ist 
der Vermieter zur Kostentrennung verpflich-
tet

19_Vermieter muss aus Wartungsvertrag 
Instandsetzungsanteil herausrechnen

20_Fahrtenbuchmethode und Leasingson-
derzahlung

21_Allgemeine Geschäftsbedingungen: 
Entgeltklausel einer Bank für die Ausstellung 
einer Ersatzkarte unwirksam

22_Änderung vorläufiger Steuerbescheide 
bei geplanter Vermietung

M A N D A N T E N B R I E F   F E B R U A R  2 0 1 6
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Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung� Scheck�

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag� 10.2.2016 15.2.2016 5.2.2016

Kapitalertragsteuer,  
Solidaritätszuschlag

Seit dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solida-
ritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseig-
ner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer� 10.2.2016 15.2.2016 5.2.2016

Umsatzsteuer-Sondervor-
auszahlung� 10.2.2016 15.2.2016 5.2.2016

Gewerbesteuer 15.2.2016 18.2.2016 12.2.2016

Grundsteuer 15.2.2016 18.2.2016 12.2.2016

Sozialversicherung� 25.2.2016 entfällt entfällt

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das 
vorangegangene Kalendervierteljahr.

⁵ Vgl. Information „Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer-Vorauszahlungen“.

⁶ Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vor-
gezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d.h. am 23.2.2016) an die jeweilige 
Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies 
gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine Februar 2016

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:
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Termine März 2016

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung� Scheck�

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag� 10.03.2016 14.03.2016 07.03.2016

Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Soli-
daritätszuschlag zeitgleich mit einer Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an 
das zuständige Finanzamt abzuführen.

Einkommensteuer, Kir-
chensteuer, Solidaritäts-
zuschlag 10.03.2016 14.03.2016 07.03.2016

Körperschaftsteuer, Soli-
daritätszuschlag 10.03.2016 14.03.2016 07.03.2016

Umsatzsteuer� 10.03.2016 14.03.2016 07.03.2016

Sozialversicherung� 29.03.2016 entfällt entfällt

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.

⁵ Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vor-
gezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d.h. am 23.03.2016) an die jeweilige 
Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies 
gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S
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Zahlungsverzug:  
Höhe der Verzugszinsen

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der 
Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner 
durch eine Mahnung in Verzug setzen. Der 
Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhe-
bung sowie der Mahnbescheid.
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn

_für die Leistung eine Zeit nach dem 
Kalender bestimmt ist,

_die Leistung an ein vorausgehendes 
Ereignis anknüpft,

_der Schuldner die Leistung verwei-
gert,

_besondere Gründe den sofortigen 
Eintritt des Verzugs rechtfertigen.

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätes-
tens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang 
einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber 
einem Schuldner, der Verbraucher ist, al-
lerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde.

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger 
den Zugang der Rechnung (nötigenfalls 
auch den darauf enthaltenen Verbraucher-
hinweis) bzw. den Zugang der Mahnung 
beweisen.

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu 
verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt 
für das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für 
Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher 
nicht beteiligt sind, acht Prozentpunkte (ab 
29.7.2014: neun Prozentpunkte*) über dem 
Basiszinssatz.

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. 
Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um 
die Prozentpunkte, um welche die Bezugs-
größe seit der letzten Veränderung des 
Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste 
Hauptrefinanzierungsoperation der Europäi-
schen Zentralbank vor dem ersten Kalender-
tag des betreffenden Halbjahres.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S
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Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz

Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung

01.07. bis 31.12.2013 -0,38 % 4,62 % 7,62 %

01.01. bis 30.06.2014 -0,63 % 4,37 % 7,37 %

01.07. bis 28.07.2014 -0,73 % 4,27 % 7,27 %

29.07. bis 31.12.2014 -0,73 % 4,27 % 8,27 %

01.01. bis 30.06.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

* Im Geschäftsverkehr, d.h. bei allen Geschäften zwischen Unternehmen, die seit dem 29.7.2014 geschlossen wurden (und bei bereits zuvor 
bestehenden Dauerschuldverhältnissen, wenn die Gegenleistung nach dem 30.6.2016 erbracht wird), gelten neue Regelungen.
Die wichtigsten Regelungen im Überblick:

_Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als 
Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich.

_Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung.

_Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz.

_Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszu-
gang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder Dienstleistungsempfangs.

_Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags 
erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist.

_Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, die in 
Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten).

_Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage dauern.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 
1.7.2013:
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E I N K O M M E N S S T E U E R

Antrag auf Besteuerung nach Teilein-
künfteverfahren ist spätestens bei 
Abgabe der Einkommensteuererklärung 
zu stellen

Dividendenausschüttungen unterliegen seit 
2009 der sog. Abgeltungsteuer von  
25 %. Auf Antrag kann das sog. Teileinkünf-
teverfahren angewendet werden. Dies kann 
steuerlich günstiger sein, weil nur 60 % der 
Dividenden der tariflichen Einkommensteuer 
unterworfen werden und Aufwendungen, 
die mit der Beteiligung zusammenhängen, 
als Werbungskosten abzugsfähig sind. Vor-
aussetzung hierfür ist, dass der Anteilseigner 
unmittelbar oder mittelbar entweder

_zu mindestens 25 % an der Kapital-
gesellschaft beteiligt ist oder

_zu mindestens 1 % an der Kapital-
gesellschaft beteiligt und beruflich 
für diese tätig ist.

Ist der Anteilseigner steuerlich beraten, ist 
nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs der 
Antrag auf Anwendung des Teileinkünftever-
fahrens spätestens zusammen mit der Ein-
kommensteuererklärung für den jeweiligen 
Veranlagungszeitraum zu stellen. Ob dies 
auch gilt, wenn er steuerlich nicht beraten 
ist, muss durch ein neues Revisionsverfahren 
beim Bundesfinanzhof geklärt werden.

Aufwendungen für Umwegfahrten  
eines Freiberuflers für Mandanten- 
besuche

Neben der Entfernungspauschale für Fahr-
ten zwischen Wohnung und Büro eines Frei-
beruflers können für Umwegfahrten anläss-
lich von Mandantenbesuchen die tatsächlich 
entstandenen Aufwendungen berücksichtigt 
werden. Die Entfernungspauschale ist nicht 
zu kürzen.

Die Abzugsbeschränkung durch die gesetz-
liche Entfernungspauschale gilt für Fahrten 
zwischen Wohnung und Betriebsstätte auch 
dann, wenn die Hin- und Rückfahrt aus 
betrieblichem Anlass unterbrochen wird. Für 
die Weiterfahrtstrecke zu den jeweilig auf-
gesuchten Mandanten können die auf diese 
Strecke entfallenden tatsächlichen Kosten 
zusätzlich als Betriebsausgaben abgezogen 
werden.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)



9I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

Einkommensteuernachzahlung durch 
Arbeitgeber bei Nettolohnvereinbarung 
ist steuerpflichtig

Zahlt der Arbeitgeber bei einer Nettolohn-
vereinbarung für den Arbeitnehmer die Ein-
kommensteuer für einen vorangegangenen 
Veranlagungszeitraum nach, führt das beim 
Arbeitnehmer zu steuerpflichtigen sonsti-
gen Bezügen im Zeitpunkt der Zahlung. Die 
Nachzahlung ist für die Besteuerung auf 
einen Bruttobetrag hochzurechnen.

Eine Arbeitgeberin zahlte nach Maßgabe 
einer Nettolohnvereinbarung den vereinbar-
ten Nettolohn und übernahm die auf den 
Nettolohn entfallenden Steuern. Kam es im 
Rahmen von Einkommensteuerveranlagun-
gen des Arbeitnehmers zur Erstattung von 
Einkommensteuer, führte das Finanzamt die 
Erstattungsbeträge an die Arbeitgeberin 
ab. Kam es zur Nachzahlung von Einkom-
mensteuer, zahlte die Arbeitgeberin die 
Nachzahlungsbeträge an das Finanzamt. 
Das Finanzamt rechnete die Einkommen-
steuernachzahlung auf einen Bruttobetrag 
hoch und setzte die Einkommensteuer unter 
Berücksichtigung des so erhöhten Bruttoar-
beitslohns fest.

Das war nach Ansicht des Bundesfinanzhofs 
richtig. Zu den Einkünften aus nichtselb-
ständiger Arbeit gehören sämtliche Bezüge 
und Vorteile, die dem Arbeitnehmer für eine 
Beschäftigung im öffentlichen oder privaten 

E I N K O M M E N S S T E U E R

Dienst gewährt werden. Entscheidend ist, 
ob der Vorteil durch das individuelle Ar-
beitsverhältnis veranlasst ist, insbesondere 
ob ihm Entlohnungscharakter zukommt. 
Bei einer Nettolohnvereinbarung zahlt der 
Arbeitgeber an den Arbeitnehmer das Ge-
halt als Nettolohn, der Arbeitnehmer erhält 
also den als Nettolohn vereinbarten Betrag 
ungekürzt durch gesetzliche Abgaben, 
während sich der Arbeitgeber verpflichtet, 
die Beträge für den Arbeitnehmer zu tragen. 
Bei der Einkommensteuerveranlagung des 
Arbeitnehmers führt die Nettolohnvereinba-
rung insbesondere dazu, dass neben dem 
Nettolohn diejenigen Vorteile zu erfassen 
sind, die in der Übernahme von Lohnsteuer 
und Arbeitnehmeranteilen zur Sozialver-
sicherung durch den Arbeitgeber liegen. 
Deshalb hat der Arbeitnehmer in seiner 
Steuererklärung nicht lediglich den Netto-
lohn, sondern den durch Hochrechnung 
ermittelten Bruttolohn zu deklarieren. Denn 
der Arbeitnehmer bleibt auch bei Abschluss 
einer Nettolohnvereinbarung Schuldner 
der Lohnsteuer. Mit der Übernahme der 
persönlichen Einkommensteuerschuld wird 
Arbeitslohn zugewandt. Denn es wird, durch 
das Arbeitsverhältnis veranlasst, eine private 
Schuld beglichen. Dieser in der Tilgung einer 
privaten Schuld liegende Vorteil unterliegt 
seinerseits der Einkommensteuer. Er ist des-
halb auf einen Bruttobetrag hochzurechnen.
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Forderung einer GmbH gegen ihren 
Gesellschafter bei Auflösung der Gesell-
schaft

Ein wesentlich, d. h. mindestens zu einem 
Prozent beteiligter Gesellschafter erzielt 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb, wenn er aus 
der Veräußerung von Anteilen an der Kapit-
algesellschaft einen Gewinn erzielt. Gleiches 
gilt, wenn keine Anteilsveräußerung stattfin-
det, sondern die Kapitalgesellschaft aufge-
löst und dem Gesellschafter Vermögen der 
Gesellschaft zurückgezahlt wird.

Die Vermögensrückzahlung kann auch darin 
liegen, dass der Gesellschafter von einer 
Verbindlichkeit gegenüber der Gesellschaft, 
z. B. aus einem Darlehen, zivilrechtlich 
wirksam befreit wird. Die Ablehnung eines 
Insolvenzantrags mangels Masse sowie die 
anschließende Auflösung und Löschung der 

Kapitalgesellschaft führen aber nicht zur 
Befreiung des Gesellschafters.

Erlässt die Gesellschaft dagegen im Rah-
men der Auflösung ihrem Gesellschafter die 
Forderung, ist diese bei der Ermittlung eines 
möglichen Auflösungsgewinns grundsätzlich 
mit dem Nennbetrag anzusetzen. Ist die 
Forderung allerdings wegen Vermögenslo-
sigkeit des Gesellschafters uneinbringlich, 
bleibt sie außer Ansatz. Zu prüfen bleibt, ob 
schon die Darlehenshingabe als verdeckte 
Gewinnausschüttung zu qualifizieren ist, die 
dann beim Gesellschafter zu Einkünften aus 
Kapitalvermögen führt.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

E I N K O M M E N S S T E U E R
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Kein Betriebsausgabenabzug bei Nut-
zung eines nach der sog. 1 % Regelung 
versteuerten PKW eines Arbeitnehmers 
im Rahmen der Einkünfte aus selbstän-
diger Arbeit

Ein Unternehmensberater erzielte sowohl 
Einkünfte aus nichtselbständiger als auch aus 
selbständiger Arbeit. Sein Arbeitgeber stellte 
ihm einen Dienst-PKW zur uneingeschränk-
ten Nutzung zur Verfügung und übernahm 
sämtliche Kosten für das Fahrzeug. Die 
private Nutzung versteuerte der Arbeitgeber 
nach der sog. 1 % Regelung. Aus den vom 
Arbeitgeber überlassenen Daten ermittelte 
der Unternehmensberater den betrieblichen 
Anteil und machte diesen als Betriebsausga-
be geltend.

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass 
ein Arbeitnehmer, der einen ihm von seinem 
Arbeitgeber überlassenen PKW auch für 
seine selbstständige Tätigkeit nutzen darf, 
keine Betriebsausgaben für den PKW ab-
ziehen kann, wenn der Arbeitgeber sämtli-
che Kosten des PKW getragen hat und die 
private Nutzungsüberlassung nach der sog. 
1% Regelung versteuert worden ist.

E I N K O M M E N S S T E U E R

Verfassungsbeschwerden gegen Alter-
seinkünftegesetz ohne Erfolg

Im Jahr 2002 hatte das Bundesverfassungs-
gericht entschieden, dass die unterschied-
liche Besteuerung der Beamtenpensionen 
und der Renten nicht selbstständig Tätiger 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung seit 
dem Jahr 1996 nicht mit dem Grundgesetz 
vereinbar war. Mit dem Alterseinkünftege-
setz wurde vom Gesetzgeber eine Neurege-
lung mit einem Systemwechsel hin zu einer 
nachgelagerten Besteuerung geschaffen. 
Renteneinkünfte aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung und aus berufsständischen 
Versorgungseinrichtungen werden seit 2005 
zunächst mit einem Anteil von 50 % und 
dann bis 2040 auf 100 % ansteigend besteu-
ert.

Das Bundesverfassungsgericht hat drei 
Verfassungsbeschwerden gegen das Alter-
seinkünftegesetz nicht zur Entscheidung 
angenommen. Es ist mit dem allgemeinen 
Gleichheitssatz vereinbar, dass Rentenein-
künfte aus den verschiedenen Basisversor-
gungen gleich behandelt werden. Dies gilt 
auch, wenn die hierfür bis zum Jahr 2004 
geleisteten Beiträge unterschiedlich steue-
rentlastet waren.
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Kein mehrfacher Abzug von Beiträgen 
zur Kranken- und Pflegeversicherung 
sowohl beim Kind als auch den Eltern

Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge 
sind abzugsfähige Sonderausgaben. Die z. 
B. von Eltern im Rahmen der Unterhaltsver-
pflichtung getragenen Beiträge zur Kran-
ken- und Pflegeversicherung eines steuerlich 
zu berücksichtigenden Kindes (Anspruch 
auf Kindergeld oder Kinderfreibetrag) sind 
als eigene Beiträge der Eltern ebenfalls als 
Sonderausgaben zu berücksichtigen. Das 
Einkommensteuergesetz erweitert also den 
Sonderausgabenabzug auf die Übernahme 
von entsprechenden Beiträgen, die unter-
haltsberechtigte Kinder aus ihren eigenen 
Verträgen zu tragen haben.

Das Finanzgericht Köln hatte die Frage zu 
entscheiden, ob die vom sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitsentgelt eines sich 
in Ausbildung befindlichen Kindes einbe-
haltenen Kranken- und Pflegeversiche-
rungsbeiträge, die sich bei ihm steuerlich 
nicht ausgewirkt haben, als im Rahmen der 
Unterhaltsverpflichtung getragene eigene 
Beiträge der Eltern als Sonderausgaben zu 
behandeln sind. Das Gericht entschied, dass 
ein Sonderausgabenabzug nicht möglich 
ist, wenn die Beiträge vom Arbeitgeber des 
Kindes einbehalten worden sind. Ein Son-
derausgabenabzug ist bei den Eltern folglich 

E I N K O M M E N S S T E U E R

nur möglich, wenn die Eltern die Beiträge im 
Rahmen der Unterhaltsverpflichtung tatsäch-
lich tragen.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.

Nachhaltigkeit als Voraussetzung für 
gewerblichen Grundstückshandel

Auch der Gesellschafter einer Personen-
gesellschaft kann mit den Gewinnen aus 
der Veräußerung von Immobilien solcher 
Gesellschaften gewerblich tätig sein, wenn 
diese Tätigkeit nachhaltig ist. Davon ist dann 
auszugehen, wenn zehn Personengesell-
schaften, an denen er beteiligt ist, innerhalb 
von fünf Jahren nach dem Erwerb zehn 
Grundstücke an verschiedene Erwerber 
veräußern. Durch dieses Tätigwerden auf 
dem Grundstücksmarkt sind alle Vorausset-
zungen für einen der Gewerbesteuer unter-
liegenden gewerblichen Grundstückshandel 
erfüllt. Eine andere Beurteilung wäre gege-
benenfalls nur dann möglich, wenn z. B. alle 
Grundstücke an einen einzigen Abnehmer 
veräußert würden.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)



13I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

Kein zusätzlicher Sonderausgabenab-
zug für nicht aktiv in der gesetzlichen 
Rentenversicherung Pflichtversicherte 
und für Mitglieder berufsständischer 
Versorgungswerke

Wer nicht mehr aktiv in der gesetzlichen 
Rentenversicherung pflichtversichert ist, 
kann seine Altersvorsorgebeiträge nicht als 
zusätzliche Sonderausgaben abziehen, auch 
wenn er in früheren Jahren pflichtversichert 
gewesen ist. Selbst eine bestehende Pflicht-
mitgliedschaft in einem berufsständischen 
Versorgungswerk berechtigt nicht zum zu-
sätzlichen Sonderausgabenabzug. Gleiches 
gilt, wenn über den Ehegatten mittelbar 
ein Anspruch auf die Altersvorsorgezulage 
besteht.

Entschieden hat das der Bundesfinanzhof im 
Fall eines Ehepaares. Die Ehefrau war an-
gestellt tätig und so als Arbeitnehmerin bei 
der gesetzlichen Rentenversicherung pflicht-
versichert. Der Ehemann war angestellter 
Steuerberater und Mitglied im Versorgungs-
werk. Zuvor war er mehr als 20 Jahre in der 
gesetzlichen Rentenversicherung pflichtver-
sichert. Zum Aufbau einer Riesterrente hatte 
das Ehepaar einen Altersvorsorgevertrag 
abgeschlossen. Den zusätzlichen Sonder-
ausgabenabzug des Ehemannes lehnte das 
Finanzamt ab. Der Bundesfinanzhof stützte 
diese Entscheidung, weil die Vorschrift ein-
deutig nur diejenigen Beitragszahler meint, 
die in dem konkreten Veranlagungszeitraum 

E I N KO M M E N S S T E U E R

in der gesetzlichen Rentenversicherung 
pflichtversichert sind; eine frühere Pflichtmit-
gliedschaft reicht nicht aus. Die Pflichtmit-
gliedschaft im Versorgungswerk hilft eben-
falls nicht, weil der Gesetzgeber ausdrücklich 
die in einer berufsständischen Versorgungs-
einrichtung Pflichtversicherten nicht zum 
Kreise der Begünstigten zählen wollte.

Verfassungsmäßigkeit des Abzugsver-
bots für Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist einschließlich der dar-
auf entfallenden Nebenleistungen steuerlich 
keine berücksichtigungsfähige Betriebsaus-
gabe. Allerdings erfolgt ihre teilweise oder 
vollständige Anrechnung auf die Einkom-
mensteuer.

Die seit dem Veranlagungszeitraum 2008 
geltende Regelung stellt nach Auffassung 
des Bundesfinanzhofs keinen Eingriff in die 
verfassungsrechtlich zu beachtende Eigen-
tumsgarantie dar. Mit der Kompensation des 
Abzugsverbots durch die Möglichkeit der 
einkommensteuerrechtlichen Anrechnung 
wird zwar das objektiv vom Gesetzgeber 
zu beachtende Nettoprinzip durchbrochen. 
Das ist jedoch nach Auffassung des Gerichts 
sachlich gerechtfertigt und auf Grund der 
Anrechnungsmöglichkeit hinnehmbar.
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Nichtabzugsfähigkeit von Nachzah-
lungszinsen ist keine Begründung zur 
Steuerbefreiung von Erstattungszinsen

Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs 
liegt in der Besteuerung von Erstattungszin-
sen im Vergleich zur Nichtabzugsfähigkeit 
von Nachzahlungszinsen kein Verstoß gegen 
den verfassungsrechtlich zu beachtenden 
Gleichheitsgrundsatz. Nachzahlungszinsen 
bewegen sich in der Sphäre einer steuer-
rechtlich irrelevanten Einkommensverwen-
dung. Etwas anderes würde nur dann gelten, 
wenn es sich um Erwerbsaufwendungen 
(Betriebsausgaben oder Werbungskosten) 
oder ausdrücklich zum Abzug zugelassene 
Sonderausgaben oder außergewöhnliche 
Belastungen handeln würde. Es besteht kei-
ne Korrespondenz zwischen dem Abzugs-
verbot einer steuerrechtlich unbeachtlichen 
Verwendung von Einkünften und der Be-
steuerung von Einnahmen bei den Einkünf-
ten aus Kapitalvermögen.

Hinweis: Wegen dieser Problematik ist 
beim Bundesverfassungsgericht inzwischen 
Verfassungsbeschwerde eingelegt worden, 
so dass anhängige Fälle offen gehalten wer-
den sollten.

E I N KO M M E N S S T E U E R

Versorgung und Betreuung eines Haus-
tieres als haushaltsnahe Dienstleistung

Während seines Urlaubs ließ ein Ehepaar 
seine Katze in ihrer Wohnung betreuen. 
Die Rechnung von 302,90 € beglichen die 
Eheleute durch Überweisung. In ihrer Ein-
kommensteuererklärung beantragten sie für 
diese Aufwendungen die Steuerermäßigung 
für haushaltsnahe Dienstleitungen.

Der Bundesfinanzhof hat entgegen der Auf-
fassung der Finanzverwaltung entschieden, 
dass die Versorgung und Betreuung eines 
im Haushalt eines Steuerzahlers aufgenom-
menen Haustieres als haushaltsnahe Dienst-
leistung berücksichtigt werden kann. Tätig-
keiten wie das Füttern, die Fellpflege, das 
Ausführen und die sonstige Beschäftigung 
des Tieres oder im Zusammenhang mit dem 
Tier erforderliche Reinigungsarbeiten fallen 
regelmäßig an und werden typischerweise 
durch den Steuerzahler selbst oder durch 
andere Haushaltsangehörige erledigt.
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Gewerbesteuerbefreiung für die Be-
triebsgesellschaft schlägt auf die Be-
sitzgesellschaft durch

Eine GmbH & Co. KG (Besitzgesellschaft) 
verpachtete ihr Grundstück einschließlich 
Inventar an eine GmbH (Betriebsgesell-
schaft). Die Gesellschafterstruktur beider 
Gesellschaften war identisch. Dadurch lag 
eine steuerlich zu beachtende Betriebsauf-
spaltung vor.

Die GmbH betrieb auf dem Grundstück eine 
Klinik zur Behandlung von Krebserkrankun-
gen. Auf Grund dieser Tätigkeit war sie von 
der Gewerbesteuer befreit.

Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs 
führt die Betriebsaufspaltung dazu, dass 
die Gewerbesteuerbefreiung für die Be-
triebsgesellschaft auf die Vermietungs- und 
Verpachtungstätigkeit der Besitzgesellschaft 
durchschlägt. Zur Begründung führt das 
Gericht aus, dass es sich für die Betriebs-
gesellschaft um eine rechtsformneutrale 
Gewerbesteuerbefreiung handelt. Sie kann 
nicht dazu führen, dass es bei „aufgespal-
tenen“ Unternehmen zur Schlechterstellung 
gegenüber einem „Einheitsunternehmen“ 
kommt. Im Übrigen dient die Gewerbesteu-
erbefreiung der Kostenentlastung bei den 
Trägern von Krankenhäusern, Altenheimen 
und ähnlichen Einrichtungen.

G E W E R B E S T E U E R

Antrag auf Ist-Besteuerung kann durch 
schlüssiges Verhalten gestellt werden

Ein Unternehmer muss regelmäßig die Um-
sätze nach vereinbarten Entgelten versteu-
ern (sog. Soll-Besteuerung). Das heißt, die 
Umsatzsteuer entsteht mit Ablauf des Vor-
anmeldungszeitraums, in dem die Leistung 
ausgeführt worden ist, unabhängig davon, 
wann das Entgelt gezahlt wird. Unter be-
stimmten Voraussetzungen kann das Finanz-
amt gestatten, dass der Unternehmer die 
Umsätze der sog. Ist-Besteuerung unterwirft; 
das heißt, die Umsatzsteuer entsteht erst mit 
Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem 
das Entgelt vereinnahmt wurde.

Die Ist-Besteuerung setzt einen entspre-
chenden Antrag des Unternehmers und die 
Zustimmung durch das Finanzamt voraus. 
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs kann 
der Antrag auch durch schlüssiges Verhal-
ten gestellt werden. Gibt der Unternehmer 
eine Umsatzsteuer-Erklärung ab, in der er 
die Umsätze nach vereinnahmten Entgel-
ten erklärt und ist dies für das Finanzamt 
auf Grund der miteingereichten Einnah-
men-Überschussrechnung erkennbar, liegt 
ein durch schlüssiges Verhalten (konkludent) 
gestellter Antrag vor. Setzt das Finanzamt 
die Umsatzsteuer erklärungsgemäß fest, hat 
es damit gleichzeitig den Antrag auf Ist-Be-
steuerung genehmigt.

U M S AT Z S T E U E R
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Dauerfristverlängerung für Umsatz-
steuer 2016 beantragen

Auf Grund der Verpflichtung, die Anmeldun-
gen elektronisch zu übertragen, bietet sich 
ein Antrag auf Fristverlängerung ab 2016 
auch für diejenigen an, die ihre Voranmel-
dungen bisher monatlich oder vierteljährlich 
abgegeben haben.

Voranmeldungszeitraum für die Umsatzsteu-
er ist

_das Kalendervierteljahr,

_der Kalendermonat, wenn die Steu-
er (Summe der Vorauszahlungen) 
des Jahres 2015 mehr als 7.500 € 
betragen hat.

Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als 
1.000 € betragen, kann das Finanzamt den 
Unternehmer von der Abgabe von Voran-
meldungen und von der Entrichtung von 
Vorauszahlungen befreien.

Wenn sich im Jahr 2015 ein Vorsteuer-Über-
schuss von mehr als 7.500 € ergeben hat, 
kann durch Abgabe der Voranmeldung 
Januar 2016 oder eines Antrags auf Dauer-
fristverlängerung für 2016 bis zum 10.Febru-
ar 2016 der monatliche Voranmeldungszeit-
raum beibehalten werden.

U M S AT Z S T E U E R

Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervor-
anmeldungen monatlich abgeben, können 
Fristverlängerung für 2016 in Anspruch 
nehmen, wenn sie bis zum 10.Februar 2016 
einen Antrag beim Finanzamt stellen. Voran-
meldungen und Vorauszahlungen sind dann 
jeweils einen Monat später fällig.

Die Fristverlängerung ist davon abhängig, 
dass eine Sondervorauszahlung in Höhe ei-
nes Elftels der Summe der Vorauszahlungen 
für 2015 angemeldet und bis zum 10.Februar 
2016 geleistet wird. Diese Sondervorauszah-
lung wird auf die am 10.Februar 2017 fällige 
Vorauszahlung für Dezember 2016 ange-
rechnet.

Dies hat zur Folge, dass die o. a. Anmeldun-
gen ab dem Voranmeldungszeitraum Januar 
2016 grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitpunkt folgenden Monats 
abgegeben werden müssen. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist 
der nächste Werktag der Stichtag.

Vierteljahreszahler müssen keine Sondervor-
auszahlung entrichten. Für sie gilt die für ein 
Kalenderjahr genehmigte Fristverlängerung 
auch für die folgenden Kalenderjahre weiter, 
wenn sich die Verhältnisse nicht geändert 
haben. Ein erstmaliger Antrag ist in diesen 
Fällen bis zum 11.April 2016 zu stellen.
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Zu beachten ist, dass ein einmal gestellter 
und genehmigter Antrag so lange gilt, bis 
der Unternehmer den Antrag zurücknimmt 
oder das Finanzamt die Fristverlängerung 
widerruft.

Für Unternehmer, die ihre berufliche oder 
gewerbliche Tätigkeit neu begründen, ist 
im Jahr der Aufnahme der Tätigkeit und im 
folgenden Jahr grundsätzlich der Kalender-
monat Voranmeldungszeitraum.

Unvollständiger Vorsteuervergütungs-
antrag innerhalb der Frist ist unwirk-
sam

Der Vorsteuervergütungsantrag muss, um 
ordnungsgemäß und fristgerecht zu sein, 
alle im Vordruck verlangten Angaben ent-
halten. Dazu gehören zum Beispiel auch 
Ausführungen zur Art der Tätigkeit oder des 
Gewerbezweigs, für die Leistungen bezogen 
wurden.

Eine GmbH nach österreichischem Recht 
übte ihre wirtschaftliche Tätigkeit in Öster-
reich aus. Für in Deutschland bezogene Leis-
tungen wollte sie die gezahlten Vorsteuern 
im Vorsteuervergütungsverfahren erstattet 
bekommen. Fristgemäß stellte sie zwar den 
Antrag, reichte ihn aber ohne Originalun-
terschrift und ohne Erklärung zur Art der 
Tätigkeit oder des Gewerbezweigs ein, für 
den die Leistungen bezogen wurden. Das 
Bundeszentralamt lehnte deshalb die Vor-
steuervergütung ab.

Zu Recht, entschied der Bundesfinanzhof 
und leitete das wie folgt her: Sind Anträ-
ge und Erklärungen nach einem amtlichen 
Muster abzugeben, müssen sie in allen 
Einzelheiten dem amtlichen Muster entspre-
chen, wenn amtliche Vordrucke nicht ver-
wendet werden. Fehlen dem nicht amtlichen 
Vordruck Angaben, die der amtliche Vor-
druck vorsieht und erklärt sich der Antrag-
steller innerhalb der Antragsfrist nicht zu sol-
chen Angaben, ist der Antrag abzulehnen. 
Daher erfordert ein vollständiger Antrag 
auch Angaben zu sämtlichen Ziffern des 
Antragsvordrucks. Insbesondere die Angabe 
zur Leistungsverwendung ist zur Beurteilung 
erforderlich, ob der beantragte Vergütungs-
anspruch besteht.
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Umfang eines nachvertraglichen Wett-
bewerbsverbots – Beteiligung des aus-
geschiedenen Arbeitnehmers an einem 
Konkurrenzunternehmen

Verstößt der Arbeitnehmer gegen ein ver-
einbartes Wettbewerbsverbot, steht dem Ar-
beitgeber ein Leistungsverweigerungsrecht 
zu, so dass der Anspruch des Arbeitneh-
mers auf die Karenzentschädigung entfällt. 
Bezieht sich ein nachvertragliches Wettbe-
werbsverbot auf jede mögliche Unterstüt-
zung eines Konkurrenzunternehmens, um-
fasst das auch das Belassen eines zinslosen 
Darlehens, das der Arbeitnehmer während 
des bestehenden Arbeitsverhältnisses einem 
Konkurrenzunternehmen zu Gründungszwe-
cken überlassen hat.

A R B E I T S R E C H T

Anders wäre es, wenn das Wettbewerbs-
verbot unverbindlich wäre. Das ist jedoch 
nur der Fall, wenn es nicht dem Schutz 
berechtigter geschäftlicher Interessen des 
Arbeitgebers dient. Neben dem Schutz von 
Betriebsgeheimnissen oder dem Schutz vor 
Einbruch eines ausgeschiedenen Mitarbei-
ters in den Kunden- oder Lieferantenkreis 
kann ein berechtigtes geschäftliches Interes-
se auch darin bestehen, dass sich ein ausge-
schiedener Mitarbeiter nicht in erheblichem 
wirtschaftlichem Umfang an einem Konkur-
renzunternehmen beteiligt.
(Quelle: Urteil des Bundesarbeitsgerichts)
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Bei gemischt genutzten Grundstücken 
ist der Vermieter zur Kostentrennung 
verpflichtet

Bei einem gemischt genutzten Grundstück 
muss der Vermieter in der Nebenkostenab-
rechnung bei der Position der Grundsteuer 
die Kosten für Gewerbe- und Wohneinhei-
ten trennen. Das hat das Amtsgericht Köln 
entschieden.

In dem entschiedenen Fall ging es um eine 
Betriebskostenabrechnung für ein gemischt 
genutztes Gebäude. Der Vermieter hatte 
die Grundsteuer einheitlich auf alle Mieter 
umgelegt, ohne diese nach Wohn- und 
Gewerbeflächen zu trennen. Nach Ansicht 
des Gerichts hätte der Vermieter jedoch eine 
Trennung der Kosten vornehmen müssen. 
Zwar sei eine gesonderte Abrechnung nur 
dann erforderlich, wenn die Gewerbenut-
zung bei der Abrechnung nach Quadrat-
metern zu einer erheblichen Mehrbelastung 
der Wohnungsmieter führe. Unerheblich 
sei dabei lediglich eine Mehrbelastung 
innerhalb einzelner Kostenarten von 5 % 
bis 10 %. Liege diese Ersparnis darunter, sei 
ein Nachteil für den Mieter zumutbar. Eine 
Abrechnungsvereinfachung sei aber für den 
Vermieter ausgeschlossen, wenn es sich um 
schlichte Rechenvorgänge handelt. Dies sei 
bei der Grundsteuer der Fall, da der Ein-
heitswertbescheid bereits eine Aufteilung 
der Anteile für Wohn- und Gewerberaum 
enthalte. Diese dem Einheitswertbescheid 

M I E T E R  /  V E R M I E T E R

zu entnehmenden Anteile für Wohn- und 
Gewerberaum seien lediglich zueinander ins 
Verhältnis zu setzen und die Wohnungsmie-
ter nach dem Flächenmaßstab nur mit den 
für sie relevanten Kosten zu belasten. Der 
Vermieter soll nur privilegiert werden, wenn 
es einen erheblichen Mehraufwand bedeu-
tet, die Kosten getrennt festzustellen. Bei der 
Grundsteuer sei das aber nicht der Fall.

Vermieter muss aus Wartungsvertrag 
Instandsetzungsanteil herausrechnen

Hat der Vermieter für die Aufzugswartung 
einen Wartungsvertrag abgeschlossen, muss 
er vor der Kostenumlage auf die Mieter 
einen Anteil für Instandsetzung herausrech-
nen. Dies hat das Amtsgericht Duisburg 
entschieden.

Im entschiedenen Fall hatte der Vermieter 
für den Aufzug im Mietobjekt einen sog. 
Vollwartungsvertrag abgeschlossen. In der 
Betriebskostenabrechnung hatte der Ver-
mieter die kompletten Aufzugskosten an-
teilig auf die Mieter umgelegt. Hiergegen 
wendeten sich diese mit der Begründung, 
der Vermieter hätte von den Aufzugskosten 
einen Instandhaltungsanteil abziehen müs-
sen.
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Das Gericht gab den Mietern Recht. Ein 
Wartungsvertrag umfasst neben Wartungs-
arbeiten auch Reparaturen. Da aber der 
Erhalt der Mietsache Vertragspflicht des 
Vermieters ist, können Kosten für Instand-
haltungsmaßnahmen nicht auf die Mieter 
umgelegt werden. Sofern das Wartungsun-
ternehmen einen einheitlichen Betrag für 
Wartung und Instandsetzung in Rechnung 
stellt, könne der Instandsetzungsanteil auch 
geschätzt werden. Da das Gericht allerdings 
nicht anhand objektiver Kriterien diesen 
Anteil festlegen konnte, hielt es eine Kosten-
halbierung für sachgerecht.

Fahrtenbuchmethode und Leasingson-
derzahlung

Der Wert der privaten Nutzung eines be-
trieblichen Kraftfahrzeugs kann statt mit der 
1 % Regelung auch nach der sogenannten 
Fahrtenbuchmethode mit dem auf die pri-
vate Nutzung entfallenden Teil der gesam-
ten Kraftfahrzeugaufwendungen angesetzt 
werden.

Eine GmbH stellte ihrem Geschäftsführer ein 
geleastes Firmenfahrzeug auch zur priva-
ten Nutzung zur Verfügung und leistete im 
Streitjahr eine Leasingsonderzahlung von 
15.000 €. Der geldwerte Vorteil wurde im 
Streitjahr nach der Fahrtenbuchmethode 
ermittelt, wobei die Sonderzahlung auf die 

P E R S O N A L W I R T S C H A F T

Gesamtlaufzeit des Leasingvertrags von 36 
Monaten aufgeteilt wurde. Das Finanzamt 
war der Auffassung, die einmalige Sonder-
zahlung sei im Streitjahr   wegen des im 
Lohnsteuerrecht geltenden Zufluss- und 
Abflussprinzips   in voller Höhe im Jahr der 
Zahlung anstelle der Absetzung für Abnut-
zung in die Gesamtkosten einzubeziehen. 
Eine periodengerechte Abgrenzung sehe 
das Lohnsteuerrecht nicht vor. Das Finanz-
amt gelangte damit zu einem erhöhten 
Kilometersatz.

Der Bundesfinanzhof hat dagegen entschie-
den, dass in solchen Fällen eine bei 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen: 
Entgeltklausel einer Bank für die Aus-
stellung einer Ersatzkarte unwirksam

In einem vom Bundesgerichtshof entschie-
denen Fall verwendete eine Bank in ihrem 
Preis- und Leistungsverzeichnis in Bezug 
auf Zahlungsverkehrskarten eine Klausel, 
wonach das Entgelt für eine Ersatzkarte auf 
Wunsch des Kunden (Entgelt für Ausstellung 
der Karte) 15 € beträgt. Dieses Entgelt sollte 
nur zu entrichten sein, wenn die Notwen-
digkeit der Ausstellung der Ersatzkarte ihre 
Ursache nicht im Verantwortungsbereich der 
Bank hat.

Z I V I L R E C H T

Vertragsbeginn geleistete Leasingsonder-
zahlung auf die Laufzeit des Leasingver-
trags zu verteilen ist. Dies gilt im Rahmen 
der Fahrtenbuchmethode jedenfalls dann, 
wenn der Arbeitgeber die Kosten des von 
ihm überlassenen Kfz in seiner Gewinner-
mittlung dementsprechend erfassen muss. 
Es ist unerheblich, ob der den Dienstwagen 
überlassende Arbeitgeber im Rahmen seiner 
Gewinnermittlung in Bezug auf den Dienst-
wagen diese Gewinnermittlungsgrundsätze 
tatsächlich beachtet. Maßgebend ist aus-
schließlich, welcher Aufwand sich bei zutref-
fender Anwendung gesetzlicher Bilanzie-
rungsgrundsätze im Veranlagungszeitraum 
tatsächlich ergeben hätte.

Nach Auffassung des Gerichts ist eine sol-
che Entgeltklausel für die Ausstellung einer 
Ersatzkarte in den Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen einer Bank unwirksam. Die 
umfassend formulierte Klausel beziehe sich 
vom Wortlaut her auf sämtliche Fälle, in 
denen der Kunde bei der Bank wegen der 
Ausstellung einer Ersatzkarte vorstellig wird. 
Hiernach kann die Bank auch dann die Zah-
lung des Entgelts verlangen, wenn die Aus-
gabe einer Ersatzkarte nach Diebstahl oder 
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Änderung vorläufiger Steuerbescheide 
bei geplanter Vermietung

Ein mit einem um 1900 errichteten 88 m² 
großen Einfamilienhaus bebautes Grund-
stück ging 1980 im Wege der vorwegge-
nommenen Erbfolge auf die Klägerin über. 
Sie bewohnte das Haus bis 1992 mit ihrem 
Ehemann. Das Gebäude war nicht an die 
öffentliche Abwasserentsorgung angeschlos-
sen und verfügte weder über eine Toilette 
noch über ein Bad, sondern lediglich über 
eine Sitzgrube und einen Brunnen im Hof. 
Die Dacheindeckung war erneuerungsbe-
dürftig. Ab 1994 bis 2006 setzte die Klägerin 
das Einfamilienhaus nach und nach instand: 
Heizungserneuerung, neue Dacheinde-
ckung, Herstellung der Stromversorgung 
über Erdkabel, Anschluss an das öffentliche 
Abwassernetz, Erneuerung des Sanitärbe-
reichs und der Elektroinstallationen sowie 
Austausch der Fenster.

V E R FA H R E N S R E C H T

Erstmals im Jahr 2004 schaltete die Klägerin 
vier Anzeigen und bot eine Wohnung zur 
Miete an. In den folgenden Jahren wieder-
holte sie ihre Bemühungen mit jeweils drei 
Anzeigen pro Jahr. Eine Vermietung kam 
aber nicht zustande. Seit 2011 und nach dem 
Tod ihres Ehemanns nutzte die Klägerin das 
Grundstück wieder zu eigenen Wohnzwe-
cken. In ihren Einkommensteuererklärungen 
für die Streitjahre (1996 bis 2007) machten 
sie und ihr Ehemann Werbungskostenüber-
schüsse aus der beabsichtigten Vermietung 
des Grundstücks geltend. Das Finanzamt 
erfasste die negativen Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung erklärungsgemäß. 
Weil die Einkünfteerzielungsabsicht hin-
sichtlich der Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung nicht abschließend beurteilt 
werden konnte, ergingen die Einkommen-

Verlust der Erstkarte und deren Sperrung 
notwendig geworden ist. Gesetzlich ist die 
Bank in diesen Fällen allerdings verpflichtet, 
nach der Sperrung der Erstkarte und Wegfall 
der Sperrgründe eine neue Zahlungskarte 
auszustellen, ohne hierfür ein Entgelt neh-
men zu dürfen.



23I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

steuerbescheide für 1996 bis 2005 wegen 
dieser Einkünfte vorläufig. In den Erläuterun-
gen im Einkommensteuerbescheid für 1999 
kündigte das Finanzamt an, in Zukunft keine 
Aufwendungen mehr anzuerkennen, wenn 
im Jahr 2000 ein Mietvertrag nicht geschlos-
sen werde. Im Jahr 2008 änderte das Fi-
nanzamt die Einkommensteuerbescheide für 
1996 bis 2005 und berücksichtigte die Wer-
bungskostenüberschüsse nicht mehr. Zur Er-
läuterung führte es aus, es habe von Anfang 
an keine Vermietungsabsicht vorgelegen. In 
den Einkommensteuerbescheiden für 2006 
und für 2007 berücksichtigte das Finanzamt 
die erklärten Werbungskostenüberschüs-
se aus der beabsichtigten Vermietung des 
Grundstücks von Anfang an nicht.
Der Bundesfinanzhof hat dem Finanzamt 
zugestimmt. Das Finanzamt ist bei ungewis-
ser Vermietungsabsicht zur Änderung einer 

vorläufigen Steuerfestsetzung auch dann 
befugt, wenn sich eine neue Tatsachenlage 
allein durch Zeitablauf ergeben hat. Kommt 
es über einen Zeitraum von mehr als zehn 
Jahren nicht zu der angeblich beabsichtig-
ten Vermietung, ist es regelmäßig nicht zu 
beanstanden, wenn die Vermietungsabsicht 
verneint wird.

Hinweis: Neben den überraschenden 
Steuernachzahlungen können auch erhebli-
che Nachzahlungszinsen anfallen. In solchen 
Fällen sollte überlegt werden, ob man über 
einen so langen Zeitraum bei der Vermie-
tung von Objekten inaktiv bleibt.
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